
 
 
 
Stadt Halle (Saale) 28.05.2026
 
 
 

A u s z u g

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 27.05.2026:

zu 8.1 Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) für das Jahr 2026 – 
Beitrittsbeschluss zur Verfügung des Landesverwaltungsamtes 
Sachsen-Anhalt vom 04.05.2026
Vorlage: VIII/2026/02664

__________________________________________________________________________

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich zugestimmt
 

33 Ja / 12 Nein / 7 Enthaltungen

Beschluss:
 
Der Stadtrat beschließt
 

1. den Beitritt zur Verfügung des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt vom
04.05.2026 zur Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2026
(Az.: 206.4.1-10402-hal-hh2026; Anlage 1).

 
2. die Reduzierung des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen für

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von 77.443.200 Euro um 867.000
Euro auf 76.576.200 Euro.

 
3. die Reduzierung des Gesamtbetrages der genehmigungspflichtigen

Verpflichtungsermächtigungen von 200.403.100 Euro um 17.362.000 Euro auf
183.041.100 Euro.

 
4. die geänderte Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2026

gemäß Anlage 2.
 

F.d.R.
____________________________
Maik Stehle
Protokollführer
 



 
 
 
Stadt Halle (Saale) 28.05.2026
 
 
 

A u s z u g

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 27.05.2026:

zu 8.2 Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026
Vorlage: VIII/2026/02695

__________________________________________________________________________

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich zugestimmt
 

34 Ja / 12 Nein / 7 Enthaltungen

Beschluss:
 
Der Stadtrat beschließt die Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan
2026 gemäß Anlage 1. 
 
 
 

 

F.d.R.
____________________________
Maik Stehle
Protokollführer
 



 
 
 
Stadt Halle (Saale) 28.05.2026
 
 
 

A u s z u g

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 27.05.2026:

zu 8.2.1 Änderungsantrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur 
Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026 – 
Vorlagen-Nr.: VIII/2026/02695
Vorlage: VIII/2026/02744

__________________________________________________________________________

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt
 

13 Ja / 33 Nein / 7 Enthaltungen

Beschlussvorschlag:
 
Die Maßnahme Nr. 42 „Verfügungsfonds für Schulen zur Sanierung von Sanitäranlagen“ des
Sondervermögens des Bundes Infrastruktur und Klimaneutralität in der Stadt Halle (Saale)
wird mit 300.000 € im Haushaltsjahr 2026 abgebildet.
 
 

F.d.R.
____________________________
Maik Stehle
Protokollführer
 



 
 
 
Stadt Halle (Saale) 28.05.2026
 
 
 

A u s z u g

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 27.05.2026:

zu 8.3 Nutzungsordnung der Konzerthalle Ulrichskirche der Stadt Halle 
(Saale)
Vorlage: VIII/2026/02394

__________________________________________________________________________

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich zugestimmt
 

39 Ja / 11 Nein / 2 Enthaltungen

Beschluss:
 
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) beschließt die Nutzungsordnung der Konzerthalle

Ulrichskirche der Stadt Halle (Saale). 

 

 

 

F.d.R.
____________________________
Maik Stehle
Protokollführer
 



 
 
 
Stadt Halle (Saale) 28.05.2026
 
 
 

A u s z u g

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 27.05.2026:

zu 8.3.1 Änderungsantrag der AfD-Stadtratsfraktion zur Beschlussvorlage 
Nutzungsordnung der Konzerthalle Ulrichskirche der Stadt Halle 
(Saale) VIII/2026/02394
Vorlage: VIII/2026/02674

__________________________________________________________________________

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt
 

12 Ja / 40 Nein / 0 Enthaltungen

Beschlussvorschlag:
 
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) beschließt die Nutzungsordnung der Konzerthalle
Ulrichskirche der Stadt Halle (Saale) mit folgender Änderung:

 

12.7 Eine Nutzung ist ausgeschlossen, wenn die Veranstaltung nach ihrem Inhalt, Zweck
oder ihrer Ausgestaltung nicht mit dem Charakter der Einrichtung vereinbar ist.
Veranstaltungen, deren Inhalt, Zielsetzung oder Durchführung parteipolitischen Zwecken
dient oder der Werbung für politische Parteien, Wahlbewerber, politische Bewegungen oder
vergleichbare Gruppierungen dient, sind mit dem Charakter der Einrichtung nicht vereinbar.
Die Entscheidung über die Zulässigkeit einer Veranstaltung wird nach pflichtgemäßem

Ermessen unter Berücksichtigung des Ansehens und des öffentlichen Auftrages der
Einrichtung gemäß Präambel geschlossen.

 

F.d.R.
____________________________
Maik Stehle
Protokollführer
 
 
 



Stadt Halle (Saale) 28.05.2026
 
 
 

A u s z u g

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 27.05.2026:

zu 8.4 Festlegung des Wahltages für den Beigeordneten (m/w/d) für 
Finanzen und Personal
Vorlage: VIII/2026/02513

__________________________________________________________________________

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich zugestimmt
50 Ja / 1 Nein / 1 Enthaltung

 
Mitwirkungsverbot gemäß § 33 KVG LSA

Egbert Geier

Beschluss:
 

1.) Der Tag der Wahl für den Beigeordneten (m/w/d) für Finanzen und Personal wird auf
den 25.11.2026 festgelegt.
 

2.) Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, die Stellenausschreibung öffentlich bekannt
zu machen.

 
 
 
 
 
 

F.d.R.
____________________________
Maik Stehle
Protokollführer
 



 
 
 
Stadt Halle (Saale) 28.05.2026
 
 
 

A u s z u g

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 27.05.2026:

zu 8.4.1 Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur 
Beschlussvorlage "Festlegung des Wahltages für den Beigeordneten 
(m/w/d) für Finanzen und Personal" VIII/2026/02513
Vorlage: VIII/2026/02721

__________________________________________________________________________

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich zugestimmt
27 Ja / 23 Nein / 1 Enthaltung

 
Mitwirkungsverbot gemäß § 33 KVG LSA

Egbert Geier
 

Beschlussempfehlung:
 
Beschlusspunkt 1 des Beschlussvorschlages wird geändert und erhält folgende Fassung:
 
„1.) Der Tag der Wahl für den Beigeordneten (m/w/d) für Finanzen und Personal wird auf den
28.10.2026 25.11.2026 festgelegt.“
 
 
 

 

F.d.R.
____________________________
Maik Stehle
Protokollführer
 



 
 
 
Stadt Halle (Saale) 28.05.2026
 

A u s z u g

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 27.05.2026:

zu 8.5 Verlängerung der Zweckvereinbarung zur telemedizinischen 
Unterstützung und des zugehörigen Vertrages mit der Gemeinschaft 
der Krankenhäuser
Vorlage: VIII/2026/02525

__________________________________________________________________________

Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt
 

51 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen

Beschluss:
 
1. Unter Zugrundelegung des § 6 Abs. 2 der Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Halle
(Saale), dem Landkreis Saalekreis und dem Landkreis Mansfeld-Südharz zur
telemedizinischen Unterstützung der rettungsdienstlichen Notfallversorgung im Rahmen
eines Erprobungsvorhabens gem. § 49 a Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
(RettDG LSA) (beschlossen durch den Stadtrat in seiner Sitzung vom 19.06.2024 – Vorlage:
VII/2024/07238), wird diese bis zum 30.09.2027 verlängert. Die Stadtverwaltung wird
beauftragt, die entsprechende Vertragsverlängerung gegenüber den Vertragspartnern zu
erklären.
 
2. Unter Zugrundelegung des Beschlusspunktes 1. und des § 9 Abs. 3 des Vertrages über
die Sicherstellung der telenotärztlichen Versorgung in den Rettungsdienstbereichen
Saalekreis, Mansfeld-Südharz und Halle/Nördlicher Saalekreis zwischen der Stadt Halle
(Saale), den Landkreisen Saalekreis und Mansfeld-Südharz und der Gemeinschaft der
Krankenhäuser, wird letztgenannter bis zum 30.09.2027 verlängert. Die Stadtverwaltung wird
beauftragt, die entsprechende Vertragsverlängerung gegenüber den Vertragspartnern zu
erklären.
 

F.d.R.
____________________________
Maik Stehle
Protokollführer
 
 
 
 



 
 
 
Stadt Halle (Saale) 28.05.2026
 
 
 

A u s z u g

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 27.05.2026:

zu 8.6 Zustimmung zur Annahme von Sponsoringvereinbarungen, Spenden 
und ähnlichen Zuwendungen
Vorlage: VIII/2026/02632

__________________________________________________________________________

Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt
 

51 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen

Beschluss:
 
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) beschließt gemäß § 99 Abs. 6 KVG LSA die Annahme
der nachfolgenden Sponsoringvereinbarungen, Spenden und ähnlichen Zuwendungen.
 

1. Sponsorenvereinbarung mit der Bau- und Wohnungsgenossenschaft Halle-
Merseburg e.G. (BWG) in Höhe von 1.500,00 EUR netto zzgl. Umsatzsteuer zur
Finanzierung der Errichtung der Infrastruktur auf dem Gelände des
Laternenfestes 2026
(Produkt 1.28107.01 – Laternenfest)
 

2. Sponsorenvereinbarung mit der Stadtwerke Halle GmbH in Höhe von 1.500,00
EUR netto zzgl. Umsatzsteuer zur Unterstützung der Durchführung des
Gesundheitspreises Halle (Saale) im Jahr 2026
(Produkt 1.41406 - Betreuungsbehörde Planung und Koordination)

 
3. Sponsorenvereinbarung mit der Stadtwerke Halle GmbH in Höhe von 35.000,00

EUR netto zzgl. Umsatzsteuer zur Finanzierung des Laternenfests 2026
(Produkt 1.28107.01 – Laternenfest)

 
4. Sponsorenvereinbarung mit der Halleschen Wohnungsgenossenschaft FREIHEIT

eG, Freyburger Straße 3, 06132 Halle (Saale) in Höhe von 1.260,50 EUR netto
zzgl. Umsatzsteuer zur Finanzierung des Laternenfests 2026
(Produkt 1.28107.01 – Laternenfest)
 



5. Sachsponsorenvereinbarung mit der Saalesparkasse in Höhe von 1.550,00 EUR
netto zzgl. Umsatzsteuer für die Bereitstellung eines Busses zur Abschlussfahrt
der Kindertagesstätte „Spielkiste“
(Produkt 1.36501 – Betrieb von Kindertagesstätteneinrichtungen)
 

6. Sponsorenvereinbarung mit der Halleschen Wohnungsgenossenschaft FREIHEIT
eG, Freyburger Straße 3, 06132 Halle (Saale) für die Wasserspielanlage Alter
Markt / Eselsbrunnen in Höhe von 1.000,00 EUR netto zzgl. Umsatzsteuer 
(Produkt 1.55105 Wasserspielanlagen)

 
7. Sponsorenvereinbarung mit der Halleschen Gesellschaft für Wohnen und

Stadtentwicklung mbH, Rathausstraße 5, 06108 Halle (Saale) für die
Wasserspielanlage am Göbelbrunnen in Höhe von 3.600,00 EUR netto zzgl.
Umsatzsteuer 
(Produkt 1.55105 Wasserspielanlagen)

 
8. Sponsorenvereinbarung mit der Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien

Halle-Neustadt mbH, Am Bruchsee 14, 06122 Halle (Saale) für die
Wasserspielanlage Tulpenbrunnen in Höhe von 4.200,00 EUR netto zzgl.
Umsatzsteuer 
(Produkt 1.55105 Wasserspielanlagen)

 
9. Sponsorenvereinbarung mit der Bau- und Wohnungsgenossenschaft Halle-

Merseburg e.G., Hallorenring 8, 06108 Halle (Saale) für die Wasserspielanlage
Großer Bunabrunnen in Höhe von 4.200,00 EUR netto zzgl. Umsatzsteuer
(Produkt 1.55105 Wasserspielanlagen)

 
10. Sponsorenvereinbarung mit dem Bauverein Halle & Leuna e.G., Schülershof 12,

06108 Halle (Saale) für die Wasserspielanlage Am Gastronom / Das junge Paar
in Höhe von 1.680,67 EUR netto zzgl. Umsatzsteuer 
(Produkt 1.55105 Wasserspielanlagen)

 
11. Sponsorenvereinbarung mit der Wohnungsbaugenossenschaft „Eisenbahn“ e.G.,

Peißener Straße 1a, 06112 Halle (Saale) für die Wasserspielanlage Trothaer
Straße / Nordbad in Höhe von 1.176,47 EUR netto zzgl. Umsatzsteuer 
(Produkt 1.55105 Wasserspielanlagen)

 
12. Sponsorenvereinbarung mit der Halle-Neustädter Wohnungsgenossenschaft e.G.,

Telemannstraße 1, 06124 Halle (Saale) für die Wasserspielanlage
Nasreddinbrunnen/ Neustädter Passage in von 4.300,00 EUR netto zzgl.
Umsatzsteuer 
(Produkt 1.55105 Wasserspielanlagen)

F.d.R.
____________________________
Maik Stehle
Protokollführer
 
 

 

 



 
 
 
Stadt Halle (Saale) 28.05.2026
 
 
 

A u s z u g

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 27.05.2026:

zu 8.7 Aufhebung des Beschlusses zur Erarbeitung eines 
Fahrradstraßenkonzeptes
Vorlage: VIII/2026/02366

__________________________________________________________________________

Abstimmungsergebnis: vertagt
 
 

Beschlussvorschlag:
 
Der Stadtrat beschließt die Aufhebung des Stadtratsbeschlusses zur Erarbeitung eines 
Fahrradstraßenkonzeptes vom 06.11.2019 (Vorlagen-Nummer VII/2019/00484).
 
 
 

 

F.d.R.
____________________________
Maik Stehle
Protokollführer
 



 
 
 
Stadt Halle (Saale) 28.05.2026
 
 
 

A u s z u g

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 27.05.2026:

zu 8.8 Einziehung der Hochstraßen Riebeckplatz
Vorlage: VIII/2026/02492

__________________________________________________________________________

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich zugestimmt
 

39 Ja / 12 Nein / 2 Enthaltungen

Beschluss:
 

1. Der Stadtrat beschließt die Einziehung der Hochstraßen Riebeckplatz nach § 8 Abs. 2
Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA).
 

2. Die Stadtverwaltung veranlasst die öffentliche Bekanntmachung der Absicht der
Einziehung im Amtsblatt der Stadt Halle (Saale), die Antragstellung auf Zustimmung der
Straßenaufsichtsbehörde sowie die öffentliche Bekanntmachung der
Einziehungsverfügung im Amtsblatt der Stadt Halle (Saale).

 
 
 

 

F.d.R.
____________________________
Maik Stehle
Protokollführer
 



 
 
 
Stadt Halle (Saale) 28.05.2026
 
 
 

A u s z u g

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 27.05.2026:

zu 8.9 Einziehung von Teilstrecken der Volkmannstraße
Vorlage: VIII/2026/02493

__________________________________________________________________________

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich zugestimmt
 

39 Ja / 12 Nein / 2 Enthaltungen
 

Beschluss:
 
1. Der Stadtrat beschließt die Einziehung von Teilstrecken der Volkmannstraße nach § 8

Abs. 2 Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA).
 

2. Die Stadtverwaltung veranlasst die öffentliche Bekanntmachung der Absicht der
Einziehung im Amtsblatt der Stadt Halle (Saale), die Antragstellung auf Zustimmung der
Straßenaufsichtsbehörde sowie die öffentliche Bekanntmachung der
Einziehungsverfügung im Amtsblatt der Stadt Halle (Saale).

 
 
 

 

F.d.R.
____________________________
Maik Stehle
Protokollführer
 



 
 
 
Stadt Halle (Saale) 28.05.2026
 
 
 

A u s z u g

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 27.05.2026:

zu 8.10 Änderung des Baubeschlusses VII/2020/01116 GRW-Maßnahme 
Elsterradweg Am Hohen Ufer
Vorlage: VIII/2026/02498

__________________________________________________________________________

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich zugestimmt
 

37 Ja / 4 Nein / 11 Enthaltungen

Beschluss:
 
1. Der Stadtrat beschließt die Änderung des Baubeschlusses VII/2020/01116 und die

bauliche Realisierung der GRW-Maßnahme Elsterradweg Am Hohen Ufer auf einer
Länge von ca. 1500 m mit fortgeschriebenen Gesamtkosten in Höhe von 2.710.070,00
Euro.
 

2. Der Beschluss erfolgt vorbehaltlich der Bestätigung des Investitionshaushaltes.
 
 
 

 

F.d.R.
____________________________
Maik Stehle
Protokollführer
 



 
 
 
Stadt Halle (Saale) 28.05.2026
 
 
 

A u s z u g

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 27.05.2026:

zu 8.11 Grundsatzbeschluss zum Umgang mit dem Bau-Turbo
Vorlage: VIII/2026/02223

__________________________________________________________________________

Abstimmungsergebnis: vertagt
 
 

Beschlussvorschlag:
 
1. Der Stadtrat beschließt, die Zustimmung der Gemeinde nach § 36a BauGB auf den

Oberbürgermeister zu übertragen. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die
erforderliche Anpassung der Hauptsatzung vorzubereiten und dem Stadtrat zur
Beschlussfassung vorzulegen.

 
2. Aufgrund aktuell nicht vorhandener Bedarfe zur beschleunigten Entwicklung weiteren

neuen Wohnungsbaus beschließt der Stadtrat, dass die Zustimmung der Gemeinde nach
§ 36a BauGB regelmäßig nicht erteilt wird und somit der „Bau-Turbo“ nicht angewendet
wird.

 
3. Die Stadtverwaltung wird 2027 und 2029 eine Evaluierung des „Bau-Turbos“ durchführen,

den Stadtrat über die Entwicklung in der Praxis informieren und ggf. Vorschläge über eine
geänderte Verfahrensweise vorlegen.

 

 

F.d.R.
____________________________
Maik Stehle
Protokollführer
 



 
 
 
Stadt Halle (Saale) 28.05.2026
 
 
 

A u s z u g

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 27.05.2026:

zu 
8.11.1

Änderungsantrag der AfD-Stadtratsfraktion zur Beschlussvorlage 
Grundsatzbeschluss zum Umgang mit dem Bau-Turbo

VIII/2026/02223
Vorlage: VIII/2026/02717

__________________________________________________________________________

Abstimmungsergebnis: vertagt

Beschlussvorschlag:
 
1. Der Stadtrat beschließt, für die Dauer bis 31.12.2028, widerruflich die Zustimmung der

Gemeinde nach § 36a BauGB auf den Oberbürgermeister zu übertragen. Der
Oberbürgermeister wird beauftragt, die erforderliche Anpassung der Hauptsatzung
vorzubereiten und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen.

 
2. Aufgrund aktuell nicht vorhandener Bedarfe zur beschleunigten Entwicklung weiteren

neuen Wohnungsbaus beschließt der Stadtrat, dass die Zustimmung der Gemeinde nach
§ 36a BauGB regelmäßig nicht erteilt wird und somit der „Bau-Turbo“ nicht angewendet
wird.
 

3. Eine Zustimmung des Oberbürgermeisters gemäß Punkt 1. setzt eine
entsprechende Evaluierung und Beschlussfassung des Stadtrates gemäß Punkt 4.
voraus. Die Hauptsatzung ist entsprechend anzupassen und durch den Stadtrat zu
bestätigen.

 
3. 4. Die Stadtverwaltung wird 2027 und 2029 eine Evaluierung des „Bau-Turbos“

durchführen, den Stadtrat über die Entwicklung in der Praxis informieren und ggf.
Vorschläge über eine geänderte Verfahrensweise vorlegen.

 

F.d.R.
____________________________
Maik Stehle
Protokollführer
 



 
 
 
Stadt Halle (Saale) 28.05.2026
 
 
 

A u s z u g

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 27.05.2026:

zu 8.12 Bestellung eines Mitgliedes des Stiftungsrates der Paul-Riebeck-
Stiftung zu Halle an der Saale
Vorlage: VIII/2026/02643

__________________________________________________________________________

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich zugestimmt
 

39 Ja / 12 Nein / 2 Enthaltungen

Beschluss:
 
1. Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) bestellt gemäß § 8 Abs. 1 der Stiftungssatzung Herrn

Dennis Helmich für eine weitere Amtszeit von 5 Jahren zum Mitglied des Stiftungsrats der
Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle an der Saale.
 

2. Der Oberbürgermeister als gesetzlicher Vertreter der Stadt Halle (Saale) wird ermächtigt,
alle zur beschlussgemäßen Umsetzung notwendigen Erklärungen abzugeben und
Maßnahmen einzuleiten. 

 
 
 
 

 

F.d.R.
____________________________
Maik Stehle
Protokollführer
 



 
 
 
Stadt Halle (Saale) 28.05.2026
 
 
 

A u s z u g

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 27.05.2026:

zu 
8.12.1

Änderungsantrag der AfD-Stadtratsfraktion zur BV Bestellung eines 
Mitgliedes des Stiftungsrates der Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle an 
der Saale VIII/2026/02643
Vorlage: VIII/2026/02745

__________________________________________________________________________

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt
 

12 Ja / 31 Nein / 10 Enthaltungen

Beschlussvorschlag:
 

3. Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) bestellt gemäß § 8 Abs. 1 der Stiftungssatzung Herrn
Olaf Böhlke Dennis Helmich für eine weitere Amtszeit von 5 Jahren zum Mitglied des
Stiftungsrats der Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle an der Saale.

 
4. Der Oberbürgermeister als gesetzlicher Vertreter der Stadt Halle (Saale) wird ermächtigt,

alle zur beschlussgemäßen Umsetzung notwendigen Erklärungen abzugeben und
Maßnahmen einzuleiten. 

 

 

 

F.d.R.
____________________________
Maik Stehle
Protokollführer




